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Polizei -Berordnnng,
betreffen- den Verkehr mitKraftfahrzeuge » .

Aus Grund der W IN und 139 des Gesetze?
über die allgemeine Landesverwaltung vom
30. Juli 1883 und gemäß der W 6. 12 und 13 der
Verordnung über die Volizeiverwaltuiig in den neu
erworbenen Land-Stheileu vom 20. September 1867
(G. S . S . 15291 wird unter Zustimmung des
Provinrialraths für den Umfang der Provinz
Hessen-Nassau Folgendes verordnet:

I . Geltnna anderweitiger Polizei-
Verordnungen.

8 1. Für den Verkebr mit Kraftfabrzeugen
(Kraftwagen und Kraftfabrrädern ) gelten ffim-
gcwäft die Vorschriften der den Verkebr mit Fuhr¬
werken beziehungsweise Fahrrädern auf öffentliche»
Straften und Plätzen regelnden Polizciverordnunaen.
sofern nicht die nachfolgenden Vorschriften andere
Anordnung treffen.

Werden Kraftfahrzeuge für den öffentlichen
Fnbrbetrieb verwendet, so finden au? sie auch die
Bestimmungen über den Betrieb der Droschken
beziehungsweise Omnibusse oder die sonstiaen dem
öffentlichen Transportgcwerbedienenden Fuhrwerke
entsprechende Anwendung.

n . Beschaffenheit mit»Ausrüstung der
Kraftfahrzeuge.

8 2. Kraftfadrzenaemuffen betriebssicher ein-
perichtet sein. Tie Erregung übermöftiaen Ge¬
räusche?. sowie die Entwickelung belästigenden
Rauches oder Dan,Pies oder belästigender übler
Gerüche ist unstatthaft.

Etwaige Vorrichtungen zum Auspuffen de«
Dampfes oder der Gase müssen au einer möglichst
wenig sichtbaren Stelle sich befinden.

8 3. Die Lenkvorichtuuaeu müffen leickt zu
handhaben sein und e? ermöglichen. daft Kraft¬
wagen auf Straftcndämmen von 10 Meter Breite
und Krastsabrräder auf solchen von 3 Meter Breite
umkebren können. Für Kraftwagen, die Lasten-
transportzweckendienen, können Ausnahmen zuf
geiaffen werden.

8 4. Jeder Kraftwagen ist mit zwei von ein¬
ander unabbängia zu handhabenden, schnell und
sicher wirkenden Bremsvorrichtungen zu versehen,
von denen jede für fich im Stande ikt, de» Wagen
aus ebenem, trockenem Asvbaltpfiaffer bei einer
Geschwindigkeit von 15 Kilometer in der Stunde
aus längstens 8 Metern zum Stehen zu bringen.
Für Kraftfabrräder genügt eine den vorstehenden
Bestimmungenentivrechende Bremsvorrichtung.

8 5. Jede« Kraftsghr-eng mnft mit einer
§mppe ausgeffattet sein. Die mit derselben zu
gebenden Warnnngszeichen müffen deutlich wabr-
nebmbar sein, ohne durch überlautes oder grelles
Geräusch das Publikum zu belästigen.

Ausnahmen können für Kraftfahrzeuge, welche
bestimmten öffentlichen Zwecken dienen(z. B. für
.Kraftwagen der Feuerwehr), zugelassen oder vor-
oeschrieben werden.

8 6. Die Lenk-, Brems- und Signalvor
richtünaen find so anznbrinaen, daft der Führer
fie. offne sein Augenmerk von der Fahrtrichtung ab-
zulevken, leicht und auch im Dunkeln ohne Per-
wechselungsnerahr handhaben kann.

8 7. ' Jeder Kraftwagen ist mit mindestens
zwei helllenchtenden. an den Seiten anzubrinaenden
Laternen ausznriisten. deren Licht nach vorn fallen
muß, und deren Gläser nicht farbig sein dürfen.

Sie müffen es ermöglichen, daft die Fahrbahn
aus mindestens 20 Meter vor dem Wagen durch
den Führer überseben werden kann.

Bei Krastsalirrädern genügt eine solche Laterne.
8 8. Jedes Kraftfahrzeug muß mit einen,

Schilde versehen sein, welches die herstellende
Firma , die Anzahl der Pserdekräkte der Maschine
pud das Eigengewicht des Wagens angiebt.

III . Polizeiliche Gontrolvorschriftei ».
8 9. Jedes Kraftfahrzeug, mit wrlchem inner¬

halb der Provinz Hessen-Nassau öffentliche Straften
befahren werden, muß mit einer polizeilichen
Erkeunuugsnummer. sowie mit der Bezeichnungdes
Sitzes der Polizeibehörde versehen sein, welche die
Nummer ausgegeben hat. _

8 10. Der Antrag auf Zutbelluna einer Er
kennunasnummer ist a» die Ortspolizeibehorde
des Wohnort« des Eigeutbümcrs zu richten. Dem
Anträge wird stattgegebeu, wenn festgestellt ist, daß
das Kraftfahrzeug den vorgeschriebenenBe¬
stimmungen genügt. „ . . . ... .

Bst ' Fahrzeugen mit Dampfbetrieb ist von
dem Nachsiichenden außerdem der Nachweis zu
führen, daft die für den Betrieb von Dampfkesseln
hestebenden besonderen Borschriste» befolgt sind.

Rame und Wohnort beziehungsweiseWohnung
der Eigentbümer und Fabrikanten sind behufs Ein¬
tragung in eine polizeiliche Liste gnzugeben.

' lieber die Zutheiliing der Erkennungsnummer
, wird eine Bescheinigung ausgestellt. _

8 11 Aus Antrag einer Firma , deren Sitz
fich in der Provinz Heffen-Nassan befindet, ist der
zuständige NegierungS-Präfident benigt, nach er¬
folgter Prüsiiua eine Bescheinigungdarüber zu
ertbeilen, daft eine dem vorgesilhrten rrab̂ eug
entsprechende fabrikmäßig gefertigte Wagengattung
(Tppe) den Bestimmungen2 bis 7 genuat.

8 t2 Bei der Veränfterung eine? Kraitfahr-
zeuaeS, da« einer nach 8 11 zilgelaffeiieii Waaen-
gattuna aiigebört. kann die Firma dem Abnehmer
eine mit lausender Nummer versehene Ausfertigung
der Bescheinigung mit der Wirkung verabfolgen,
daß aus Vorweisung derselben fich für die Orts¬
polizeibehörde eine besondere Prüfung erubngt, ob
ha« Fuhrwerk den 88 2 bis 7 entspricht

Diese Bestimmung gilt fur aNe von eu er
Deutschen Central- pderLandkSpolizeibehorde aus¬

gestellten Bescheinigungenüber die vorschrstts-
mäftige Beschaffenheit der Wagengattung.

8 13. Die Bezeichnung des Sitzes der OrtS-
poliz'eibcbörde, in deren Bezirk der Eigenthüiuer
wohnt, sowie die Erkennungsniimmer sind rück¬
wärts oder auf beiden Seiten des Fahrzeuges
nach außen hin, au leicht sichtbaren Stellen, in
deutlich lesbarer Schrift anzubriligcn und wahrend
der Dunkelheit zu beleuchten.

Der Unterzeichnete Obcrpräfident behalt sich
vor, über die Ausführung dieser Vorschrift im
Wege der öffentlichen Bekanntmachung nähere Be-
stirmniing zu erlassen.

8 14. Für vorübergehend in der Provinz
Heffen-Nassan verwandte Kraftsabrzeuae. deren
Eigentbümer an einem Orte seinen Wohnsitz hat,
wo die vorstehende Bezeichnung derselben nicht vor¬
geschrieben ist, gelten die Bestimmungendes 8 »
nicht, sofern der Fübrcr durch die Bescheinigung
einer zuständigen Behörde Nachweisen kann, datz
das Fahrzeug den an dem bet' effenden Orte
giltiaen polizeilichen Vorschriften entspricht.

Im Auslände ausgefertiyte Bescheinigungen
dieser Art müssen mit dem Anerkennungsvermerk
einer Deutschen Behörde versehen sein.

8 15. Sofern für Fuhrwerke, die den, öffent¬
lichen Personentrausport dienen (Omnibusse,
Droschken und dergleichen), eine ander« geregelte
Kennzeichnung vorgeschrieben ist, behält es bei
dieser sein Bewenden.

8 16. Die Ortspolizeibehörde des Aufenthalts¬
ortes hat, iofern es nach ihrem pflichtgemäßen
Ermessen erforderlich ist, jederzeit das R-cht, die
Prüfung eines Kraftfahrzeugesaus seine Betriebs¬
sicherheit vorzunehmen und zu diesem Zwecke die
Vorfübriiiig des Fahrzeuges zu verlangen.

8 17. Kraftsabrzeuae, welche den Bestimmungen
dieser Derordiiung nicht oder nicht mehr genüge»,
können, abgesehen von der etwaigen Bestrafung
des Verantwortlichen, zeitweilig oder dauernd von
der Benutzung öffentlicher Straften ausgeschlossen
werden.

Dasselbe nilt von Kraftfahrzeugen binfichtlich
deren eine Aufforderungzur Vorführung im Sinne
des 8 15 nicht Folge geleistet wird.

IT . Pflichten des GigentbümcrS.
8 18. Der Eigenthümer ist dafür vergntwort-

,!ch, daß sein Fahrzeug fich in ordnnnySmöftigcm
Zustande befindet, daß namentlich die Bremst,,
scher und kräftig wirken, und daft es mit den vor-
oeschriebenen Bezeichnunaen versehen ist. Er ist
ferner dafür verantwortlich, daß das Fabrrena
nicht von einer nnaeeigneten oder niizuverlässigen
Person geführt wird.

Ist da« Krastsahrzeua Eigenthuni e,ner
juristischen Person, so haben deren geordnete Ver¬
treter die Verantwortung. ^ .

8 19 Aus Verlangen der Polizeibeborde bat
der Eigentbümer über diejeniae» Personen, welche
sein Geführt in Benutzung genommen haben, AnS-
fünft zu geben. .. . _

8 20. Der Eigentbümer eines n„t einer Er-
kenniingsnlimmer versehenen Kraftwagens bat, so¬
bald er den Wagen veräußert oder seinen Wohnort
verändert, der Polizeibehörde, welche di- Nummer
ertheilt hat. Anzeige zu erstatten,
v . Eigenschaften und Obliegenheiten des

Führers (Senkers) .
8 21. Da « Führen von Kraftfahrzeugen ist

nnrsolchenPersoncngestnttet.diemitdcn maschinellen
Einrichtungen und deren Handhabung völlig ver¬
trant sind und sich hierüber durch eine van einer
Behörde, einer behördlich bec>»ssickNiaten Fahrschule
oder einem behördlich anerkannten Sachverständige»
ausgestellte Bescheinignna answeiien können.

'Die Bescheiviniing ist der Polizeibehördedes
Wohnortes de« Führers zur Kenntniftnalimevor-
znlegen und von dieser mit einem entsprechenden
Vermerk zu versebe».

Fm Anslonde ansaesertiate Zeugniffe gelten
nur dann, wenn ste mit dem Aiierk-nnniigsvermerk
einer Deutschen Bebörde versehen sind.

Militärpersanen, sowie nn'sormirte und mit
einem Dienstabzeichen versehene Beamte, welche das
Krastsahrzeua dienstlich, bemitzeii, bedürfen eines
Befähianiigszeiianisscs nicht.

8 22 Personen, welched>e de» Führern ob¬
liegenden Vervflichtiiiigen(8 25ff) verletzt haben,
kann da« Führ, » von Kraktiiihrwerken kur
bestimmte Zeit polizeilich untersagt w-wd-m Die
bevselben niisgestcllte Bescheinigung(8 21) ist die
Polizeibeborde an sich zu nehmen bcsnat.

8 23. Personen nnter 18 Fahren ist das Fuhren
von Krastsohrzeuoen nicht gestattet. ^ . ...

8 24. Bilden die Krastwaaen oder -Fabrrader
öffentliche Transvortmittel . so kommen für ihre
Führer auch noch die Vorschriften der das betreuende
TranSportaewerbe regelnden Polizeiverordnungen
zur Anweiiduiig.

8 25. Der Führer ist gleich dem Eigentbümer
(8 18) dafür verantwortlich, daft da« Kraftfahrzeug
mit den nach8 9 dieser Verordnilna voraeschriebenen
Vernierken versebe,' ist. Er hat die Beschein,anng
im Sinne de« 8 10 »nd da« Zengnift im Sinne
des 8 ^1 während der Fabrt stet« bei sich zu führen
und äni Verlangen den Anssichtsbeamteiivorzulegen.

8 26. Der Führer ist verpflichtet. sich vor der
Fahrt davon z» überzengen, daß alle maschinelleii
Einrichtliiigei,.insbesondere die Bremsvorrichtniiaen,
in ordniingsmäftsaem Zustaiide sind und gut wirken,

8 27. Von Kraftfgbrzengen dürfe» nur die
auch’ für gudere Fuhrwerke bestimmten Straße»
und Wegetbeile benutzt werden. . . . ...

Die Ortsvolizeibehörde sind befugt, darüber
hinaus das Befahren bestimmter Straßen , Wege
lind Plätze, sowie von Theilen derselben ganz oder
zeitweilig zn untersagen, Das Verbot ist öffentlich

bekannt zu machen. Außerdem sind in diesem
Falle die für den Verkehr mit Kraflsabrzeuge»
verbotenen Wege, sofern' nicht' wegen besonderer
örtlicher Verhältnisse durch die Ländesvolizeibehorde
Ausnahmen zugelassen werden,mit deutlich lesbaren,
das Verbot enthaltenden Tafeln zü versebe».

Die Sperrung einzelner Straßen für Kraft¬
fahrzeuge bleibt de» Ortspolizeibehörden Vorbehalten.

Ans Fußwege», die für Fahrräder freigegeben
sind, ist der Verkehr mit Kraftsahrrädern nur mit
besonderer volizeilicker Genehmigung zulässig. ,

8 28. Die Geschwindigkeit der Fahrt darf bei
Dunkelheit oder a»f städtisch anaebauten Straßen
da« Zeitmaß eines in gestrecktem Trabe befindlichen
Pferdes (15 Kilometer in der Stunde ) nickt über¬
schreiten. Außerhalb der Bebauunnsgrenze darf
fie, wenn gerade und übersichtliche Wege befahren
werden, angemessen erhöht werden, jedoch nicht bei
Dunkelheit.

8 29. Wettfahrten mit Kraftfahrzeugen am
öffentliche» Wegen, Straßen und Plätzen sind
verboten. In besonderen Fälle» können Ansnabmen
mit Genehmiaung der Herren Ministerder öffentlichen
Arbeiten imb des Innern von den Regierungs-
Präsidenten gestattet werden.

8 30. An deiijeiiigkii Stellen, wo ein lebhafter
Verkehr von Waaen, Reitern, Radfahrern oder
Fiißgänaern stattfindet, sowie aus Strecken, die
derart schlüpfrig sind, daß die Wirksamkeit der
Bremse in Frage gestellt ist, darf höchstens mit der
Geschwindigkeit eine? kurz trabenden Pferdes
(10 Kilometer in der Stunde) geiabren werden.

Beim Paisiren von engen Brücken, Tboren
und Straßen , beim Einbiegen aus einer Straße
in die andere, ans abschüssigenWegen, bei scharfen
Straßenkrümmlingen, beider Aiisfabrtaiis Grund¬
stücken, die an öffentlichen Straßen liegen, und bei
der Einiabrt in solche Grundstücke, sowien» allen
unübersichtlichen Stellen muß so langsam gesabren
werden, daß der Kraftwagen nöthigenfalls sofort
zum Halten gebracht werden kann.

8 31. Während der Diinkelbeit liiid bei starkem
Nebel müssen die Laternen brennen.

8 32. Der Führer bat entgegenkommende, z»
überholende, in der Fahrtrichtung siebende oder
die Fahrtrichtung kreuzende Menschen, insbesondere
auch die Führer von Fuhrwerken, Reiter. Rad¬
fahrer, Treiber von Viel, u. s. w. durch deutlich
hörbares Signal rechtzeitig auf das Naben des
Kraftwagens aiifmerkfam zu wachen. Er bat
serner langsam zu iabren und zu balten, sofern
dies zur Vermeidung von Ilnsälle» erforderlich ist.

Fn gleicher Weise ist Signal zn geben vor
Straftenkremiinaen, sowie in den 8 50 Absatz2
angeführten Fällen.

Mit dem Signalgeben ist fofort anfzuboren,
wenn Pferde oder andere Tbiere dadurch uiirilbig
oder scheu werden. Zweckloses oder belästigendes
Signaiaebei' ist zn nnti-rlassen.

8 33- Merkt der Führer , daß ei» Pferd , oder
ein anderes Tbier vor dem Kraftwagen scheut, oder
daß sonst durch das Vorbeifabrcn mit dem Krast¬
waaen Menschen oder Tbiere in Gefahr gebracht
werden, io bat er langsam zu fahren und erforder¬
lichen Falls nnznbnlteii. Das Anspiiffen des
Dampfes de! Kraftfahrzenaen mit Dampfbetrieb
bat zit unterbleiben, insoweit dadurch das Scheuen
van Vieb oder eine sonstige Störung verursacht
werden kann. . . . .. . ,

8 34 Ans den Haltrnr eine? volizeil-cken
Exekntivbeamten bat der Führer des Krastfahr-
zenaes sofort anrnbalten.

^8 35 Verläßt der Führer das Krastsahrzeua,
so bat er die Maschine abzustellen beziehungsweise
das Triebwerk aiisznschalten. ferner bat er die
Bremse anzuzieben. anck Vorsorge zn treffen, daß
sein Fahrzeug nickt durch Unbefugte in Bewegung
gesetzt werden kann.

die Höhe der großen Buchstaben. 6 Ctm. und ihre
Stärke 1'/- Ctm. betragen. Schnörkel und Ver¬
zierungen nn den Buchstabe» und .Saftlen, Weldie
die Deutlichkeit beeinträchtigen, find sortzulaßeii.

8 Bon der bei der Dunkelheit vorgeschncvenen
besonderen Beleuchtung des Schildes kann abge¬
sehen werden, wemi Erkennungsnummer lind Name
der Ortspolizeibehördeauf der nach rückwärts zn
führenden Laterne deutlich durchscheinend ange-

bra^Die»unter Nr. 2 vorgeschriebenenMaße sind
alsdann gleichfalls innezuhalten.

Kaffel , den 13. November 1901.
Der Obcrpräfident.

I . V.: Fromme.

VI . Anstängewagen
8 36 Das Mitfübren von Anbängewagenist

im Allgemeinen unstattbast und mir ansnabms-
weif- auf Grund besonderer polizeilicher Erlanbniß
zulässig.

Auf den Transvort schadhaft gewordener
Fahrrcuge findet dieseB-stimmuna keine Anwendung.

Die« Verbot gilt ferner nicht für einen mit
einen, Krastfabrrad verbundenen Anhänqewaaen.
Krastfabrrad und Anhänger werde» in diesem
Falle als ein einheitlicher Krastwaaen anoeseben,
dergestalt, daß die für Kraf'kabrräder erlassenen
Svnderbeflimmnnaen sz. B. 88 8, 7 dieser Ver¬
ordnung) keine Anwendung finden.
VII . Strafbestimmungen und Zeitpunkt

des Inkrafttretens.
8 37. Zuwiderhandlungen gegen die vor¬

stehenden Bestimmungen werden i» Gemäßheit des
8 366 Nr. 10 Strafgesetzbuchs mit Geldstrafe bi«
zn 60 Mark oder Hast bis zn 14 Tagen bestraft.

8 38. Diese Verordnung tritt am 1. Januar
1902 in Kraft.

Kassel, den 13. November 1901.
Der Obervräfident.

I . V.: Fromme.

In Anssührnng de» 8 18 Abs. 2 der vor¬
stehend veröffentlichten Polizei-Verordiiniig, bctr.
den Verkehr mit Kraftsahrzeugen vom heutigen
Tage, wird hierdurch Folgende« bestimmt: . ,

1. Jede« Kraftfahrzeug bat auf der Rückseite
«Mt fSiAilk «n etuf fl rtlein Schild zu führen, auf welchem die volizeiliche
ErkenuiiiigSiiummer(in arabischen Ziffern) und
der Nawe der Ortspolizeibehörde (in lateinischer
Schrift) anznbrinaen sind. ,

2. Da« Schild muß von weißer Farbe,
mindestens 30 Ctm. breit und mindesteiis 2o  Eim.
hock fein. Die Höbe der schwarze» Zahlen soll

' 12 Ctm . und die Stärke ihrer Grundstriche 2 Ctm .,

Vorstehende Polizei-Verordnung bringe ich
hiermit znr allgemeinen Kenntniß.

Der Antrag auf Zuthcilung der Erkeunungs
nummer gemäß 8 10 der Verordnung rst untn
Vorlage des Nachweise«, daß das Fahrzeug den
vorgeschriebenen Bestimmungengenügt, vet ov
diesseitigen Verwaltung zu stellen.

Wiesbaden , den 20. Dezember 1901.
Der Polizei-Präsident.

__ F. V.: Falcke.
Gebührenordnunsf nebst Tarif

für die durch das städtische Vermestungs.
Bürean anszufnhrenden Vermeffungs«

Arbeiten für Private.
8 1.

Auf Grund des Comniunalabgaben-Gesetzes
vom 14. Juli 1893 und Beschlussesd-r Stadt-
verordneten-Versamniluiig vom 6. Dezember 1904
werden für die in dem untensolgenden TaM am-
gesührteu Vermessungs-Arbeiten die daselbst an
gesetzten Gebühren erhoben.

8 2. „
Die Gebühren sind an die Stadthauptkaste zu

zahlen. ^ g
Ten Abgabepflichtigen stehen gegen die Heraii-

zielmna zu den Gebühren die '" den 88 69 und m
des Communalabgabei,-Gesetzes bezeichneten Rechts¬
mittel zu.

8 4. . ^
Die Gebührenordnung tritt mit dem Tage

ihrer Verkündigung in Kraft: mit diesem
tritt der Gebührentarif vom 17. Julr 1896 außer
Geltung. ,Gebübrentarts.

v . bei geschloffener Bauweise.
1. Für Absteckimg der Baufliichtliine eines

Grundstückes(Baustelle) und Angabe dcr Straßen-
böhe einschließlich einmalio.er Revision der Au«-
führnng nach den desfallsigen Angaben und der
Einhaltung der Baufluchtlinie, wwic AnSfertianng
der erforderlichen PrüfungSbeschcnngung8 8,4 ver
Baupolizei-Verordnung vom 18. November I89o-

a) wenn das Grundstück an emer Straße ge¬
legen, also nur eine Baufluchtlime abzu¬
stecken ist: 15 Mk..

b) wenn das Grundstück au mehreren Stratzen
belegen ist, also mehrere Baufluchtlmien
abzustecken find, für die erste FluMIrnie der
Satz 1» und für jede weitere: 7 Mk.,

o) wen» die Absteckung gleichzeitig für niehrere
unmittelbar nebeneinanderbelegene demselben
Eiaentbümer qeborende Grundstücke erfolgt,
für das erste Grundstück der Satz zu 1a
und für jede» weitere: 7 Mk.

2. Für die Prüfung der Einhaltung der
Fluchtlinie und Straßenhöhen, wenn eine Ab-
stkckiiug nicht vorausgegangen ist:

a) bei einer Fluchtlinie: 8 Mk.,
b) für jede weitere Fluchtlinie: 5 Mk.
3. Für die auf Antrag wiederholter Absteckung

der Straftenböhen einschließlich der spateren ein¬
maligen Prüfung : , c

a) bet einer Haussront: 6 Mk.,
b) bei mehrere», für die erste der Satz zu 3a

und jede weitere: 4 Mk.
» . i,» offener Bauweise.

4. Für die Absteckuna der Baustuchtltnte und
der Grenzabstände eines Landhauses tmd Anqabe
der Strafteuhöheneinschließlich einmaliger Prüfung
der AliSfübrung nach den dessallsigen Angaben,
und Ausstellung der PrüfmiaSbescheimgung: 18 Mk

5 Für die Prüfling eines solchen, wenn ein«
Absteckung nicht vorausgegangen ist: 12 Mk.

Allgemein . ^ _ , .
6 Für die Absteckung einer Vorgartenflucht,

welcher bereits die Baufluchtabsteckung vorauS-
yegangen ist »nd etwaiger Höhenangabcn der
Straße einschließlich Prüfungsbescheniiyunst: 6 Mk.

7 Für jede auf Antrag wiederholte Prüfung
der Baufluchtlinie und Straßenböhen: 7 Mk.

8. Alle in vorstehenden Leistungen nicht ent¬
haltenen sonstige» geometrischen Arbeiten, soweit
deren Ausführung int städtischen Interesse liegt,
und ans Grund städtischen Material« ersolgeu
kann, werden vergütet zu dem Satze von. 2 Mk,
für sede volle oder angesangene Stunde Bureau¬
arbeit und von 3 Mk. für jede volle oder an»
aesangene Stunde Feldarbeit einschltefflich de»
Meßhilse.

Wiesbaden , den9. April 1902.
Der Magistrat, v . Jbtll.
Genebmiat,

Wiesbaden , den 22. Mai 1962.
(L, 8.) Der Bezirks-Ausschuß. Linz,

Vorstehende Gebüdreiiordming wird hierdurch
zur öffentlichen Kenntniß gebracht und tritt nam
8 4 mit dem heutigen Tage in Kraft. «

Wiesbaden , den5, Juni 1902.
Der Magistrat.
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Preise für Naturalien und andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
vom 9. bis cinjchl. 15. Juni 1902.

.^ Hock,!. Niedr. Höchi't. dciedr. Hockst. „liebt. - - - - -- —- - .
Höchst. ‘Jiiebt.

Pr-is. Preis. Preis. Preis. Preis. Preis. Preis. Preis.
I. Arnchtniarkl. * ! -Ä & A *

Safer . p. 100 K. 18,70 18(40 Gurken . . . . p. St. — 25 — 20 Zwetschen . p. K. — — —— Noggenmehl: No. 0 . p. 100 K. 25 — 24 50
Stroh . 100 6:80 640 Spargel . . . . . . p. K. —90 — 40 Kastanien . . „ - I . „ 100 „ 22 50 22 —
Heu . . . . . . „ 100 „ 8st0 8 — Grüne Bobnen . — 80 — 70 Eine Gans. — — — — V. Akeilch.

II . sttieöinarkt. _l Grüne Erbsen . . — 70 — 40 Eine Ente. — — — — Ochscnfleisch: von der Keule p. K. 1 52 1 44
Ochsen: I. Qualität . p. 50 K. 72- 70— Wirsing . . . . . — 40 — 30 Eine Taube. — 70 — .50 Banchfleisch . „ 1 86 1 28

II. . „ 50 67 — 65— Weißkraut . . . — — — — Ein Hnbn. i 80 i 60 Knb- oder Rindfleisch . . „ „ 1 36 1 32
Kühe: I. Qualität . p. 50 ", 66!- 65 — Notdkraiit . . . . . p. K. — — — — Ein Hnbn. 2 20 i 60 Sdiwciii-steisch. . . . „ „ 1 80 1 60

II. 50 „ 59- 56 — Gelbe Rüben . . —— — — Ein Fcldbnlw. —— — — Kalbfleisch . „ 160 1 40
Sckweme. 122 1 12 Weiße Rüben . . —— — — Aal . p. K. 2 80 2 ■10 Hammelfleisch. „ „ 1 40 1 20
Kälber. 1150 1 10 Kohlrabi, obcrerd. — 50 — 40 Hecht . „ 3 — 2 — Schafflcisch . „ „ 1 10 1 —
Hammel . „ 128 1 20 Koblrabi . . . . —— — — Backfische . „ — 80 — 50 Dörrfleisch . „ „ 1 80 1 60

III . Kietuafien. 1 Grünkohl . . . —— —— Solberffcisch. . „ 180 1 60
Butter . . ~ . p. K. 2:40 2 -. Römisch-Kohl . . — 12 -- 10 11. Mrod und Zklekk. Schinken . . „ 2 — 1 84
Eier . . p. W St. 1 50 1 25 Petersilien . . . — 50 — 40 Schwarzbrod: Langbrod p. 0,»K. — 15 — 13 Speck(geräuchert) . . . . ., „ 1 84 1 SO
.Handkäse . . 100 „ 7- 4 — Borre. . p. St. — 5 — 4 L. — 52 — 43 Schwan,eschmalz 180 1 60
Fabrik käse . 100 4 — 3 50 Sellerie . . . . — — —— Rmidbrod „ 0,s K. — 13 — 13 Niercnfett . „ „ 1 — —SO
Eßkartoffeln . . . p. 100 K. G;— 4 — Kirschen . . . . i — — 80 L. — 45 — 45 Schwartcmnagen: frisch. . „ „ 2 — 1 60
Neue Kartoffeln . . . p. K. — — Erdbeeren . . . 4- — 3 — Weißbrod: a. 1 Waffcrweck. . — 3 ' -- 3 „ geräuchert „ „ 2 — 1(80
Zwiebeln .. - |30 — 28 Stachelbeeren . . — 50 40 b . 1 Milcbbrödchcn . — 3 — 3 Bratwurst .. 1180 1 60
Zwiebeln. p. 50 K. 12— 12 — Trauben . . . . - - fr rr — — — — Weizenmehl: No. 0 . p. 100 K. >82 50 30 — Fleischwnrst. . „ 1 60 1 40
Blumenkohl . . . . ' St -40 — 130 Aepfel . . . . 2 — 1 60 .. I . 100 .. j28 — 28 — Leber-u. Blutwurst : frisch „ „ — 96 — 96
Kopfsalat . . - ! 5 — I 4 Birnen . . . . . — - - —

. II . .. 100 ,. 126— 26 — gernnchert ,. 2 — 1 80

Bekanntmachung.
Die Besitzer von Rebpflanzniigenin diesiger

Gemarkung werden auf die Schädlichkeit des an
den Rebe» vorkommendeu Pilzes Peronospora
viticola, falscher Mehltha» genannt, aufmerksam
zemacht. Derselbe tritt gewöhnlich Anfang August,
sft auch schon im Jnli ans und macht sich dadurch
remcrklich, das; auf der Oberseite der Rebenblätter
gelblich verschwommene Flecken entstehen, welche
in ihrer Ausdehnung schnell znnchmen und nach
und nach'braun werden.

Die mit dem Pilz behafteten Blätter fallen
rasch ab,,wodurch die Reife der Trauben verhindert
wird. . Auch die. Beeren selbst werden vom Pilze
ergriffen und schrnnrvfen dann ein. Eine Wand¬
tafel mit genauer Beschrcibnug und Abbildung des
Pilzes ist im Ratbhansc hier, Zimmer Ro. 55, anS-
gchängt.

Ein vorzügliches Mittel gegen die Peronospora
besitzt■man in dem Besvritzeu der Rebstöcke mit
einer Lösung, die ans 3 leg frisch gebranntem
Kalk und 2 Kupfervitriol in 100 Liter Wasser
besteht. Man bängt das Kuvfervitriol in einem
Säckchen über Nacht in einen Tbeil des Wassers,
damit es sich anstöst und löscht mit einem andern
Tbeile des Wassers den Kalk ab, um daun beide
Lösungen nach dem Erkalten des Kalkwassers mit
dem Reste der gesammteu Wassermenge zu ver¬
mischen.

Diese bläuliche Flüssigkeit sollte entweder vor
oder sogleich nach der Blüthe angewendet und vier
Wochen darauf von neuem gebraucht werden. Das
Mittel wirkt Präservativ und hält die Krankheit
von den Reben ab. Darum sollte man mit dem
Bespritzen nicht warten, bis sich der Pilz bereits
bemerkbar macht. Knie Svritzen sind diejenigen
von Allweileri» Radolfszell(Baden), von Permorel
in Villefranclic (Rhone) in Frankreich und
Maysarth u. Cie. in Frankfurt.

Sind die Triebe und Blättchen der Reben
noch sehr jung, so nehme man zum ersten Be¬
spritzen der .Vorsicht halber die doppelte Menge
Wasser.; auch vermeide man es, bei vollem Sonnen¬
scheine zu. arbeiten. Ein drittes Besvritzeu im
August,wird nur. bei besonders heftigem Auftreten
des Pilzes uöthig sein. *

Wiesbaden , 10. Juni 1902.
Der Magistrat.

BckNtNtlmamnng.
Nachdem eine besondere Pferdeschlächterei in

ser städtischen Schlachthausanlage eingerichtet
Worden ist, haben Magistrat und Stadtverordneten-
Vcrsammliing die Schlachtge.bühr für ein Pferd
oiif 3 Mk., die Wiegcgebübr für ein lebendes
Sßferb auf 20 Pf . und für ein Viertel eines aus-
ge,chlachteten Pferdes ,auf 10 Pf . festgesetzt.
, Diese Erweiterung des Gebührentarifs für die
städtische Schlachtbansanlage hat am 27. Mai er.
die Genehmig,mg des Bezirksausschusses gefunden
und tritt mit dem hentiqen Tage in Kraft, was
hiermit zur öffentlichen Keniitniß gebracht wird.

Wiesbaden , de» 15. Jiini 1902. *
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Der Flnchtlinieiivlan für die ans der Südseite

ses Kaiser-Friedrich-Rings eiiimündcndcn pro-
icctlrtei, Straßen im District Schiersteinerlach ist
dnrch Magistratsbeschlnß von, 11. Juni er. end-
gnltig festgesetzt worden und wird vom 14. bis
einschl. 21. Juni cr. weitere 8 Tage im uenen
Rathhaus , 1. Obergeschoß, Zimmer No. 88»,
wahrend dcr.Dienststnndcn zu Jedermanns Einsicht
offen gelegt. *

Wiesbaden , den 12. Juni 1902.
Der Magistrat.

Bekattntmachnnst.
Die am 10. d. M. abqebaltene Versteigerung

der Gräsnutznng von fünf Grundstücken im
District „Alterweiher" und von einem Grundstück
m, District „Stockwiesc" ist nicht genehmigtvorbei,.

Wiesbaden , den 13. Juni 1902.
. _ Der Magistrat.
Verpachtung eines Weinkellers.

Der unter der ueuerbgiite» Gutenbergschule
befindliche Weinkeller soll im Wege des Angebots
»if die Dauer von 3 Jahren — vom 1. August
«. I . ah — verpachtet werden.

Die mitzbare Kellerfläche beträgt ca. 214 qm.
Die Besichtigung de? Kellers ist nach voiberigcr

Anmeldung bei dein im Neubau daselbst befindlichen
staiibüreau, an Werktagen, Bormirtags von 9 bis
',2 Uhr, gestattet.

Lagcpla» und Vcrvachiiingsbediiianngcii sind
ln Rathbaiise. Zimmer Ro.51, in de» Vormittags-
tunden eiiiztischcn.

Daselbst werden auch Angebote, niündlichc oder
christliche, innerhalb3 Wochen, clitacgcngenomnicn.

Wiesbaden , len  SO. Mai 1902. ' *
Der Magistrat.

Auszug ans der Straßen -Polizci-
Berordnnng vom 18 . Sevt . 1» « « .

8 56.
4. Kinder unter 10 Jabren , welche sich nicht

in Begleituna erwachsener Personen befinden, sowie
Dienstboten oder Personen in nnsayberer Kleidung
ist die Bemitzuna der in den öffentlichen Anlaaen
und Straßen ausgestellten Rnbebünke, welche die
Bezeichnung „Kurverwaltung" oder „Bäu-
verwaltnng" tragen, untersagt.

§ 57.
Verkehr in der Kochbrnnnen - Anlage.
. 1. Kindern unter 10 Jahren ist ohne Be¬

gleitung erwachsener Personen, Kinderwärterinnen
jedoch, die sich in Ansübiing ihres Berufes be-
siiidcn, überbanvt der Aufenthalt in der Koch¬
brunnen - Anlage und der Trinkhalle daselbst
untersagt.

2. Personen in unsauberer Kleidiiuq, ferner
solchen Personen, welche Körbe oder Traglasten
irgend welcher Art mit sich führen, ist der Aufent¬
halt in der Kochbriinnen-Aiilage ui,d Trinkhalle,
sowie der Durchgang dnrch 'die Anlage nicht
gestattet.

3. In der Zeit vom 1. Avril bis 1. November
ist da? Rauchen in der Kochbriinnen-Anlage bis
9 Uhr Vormittags verboten.

4. Das Mitbriiigen von Hunden in die Koch-
brunncn-Anlage und Trinkhalle ist verbaten.

5. Während der Brunneiimnsik darf die Ver-
bindunasstraße zwischen Taunusstraßc und Kranz-
platz mit Fuhrwerk jeder Art nur im Schritt
befahren werden. *

Bekanntmachung.
Von dem Feldwege zwischen der Emserstraße

und der Philippsbergstraße, No. 9180 der Laaer-
bnchr, soll der auf dem Plane mit rother Farbe
angelegte Tdeil von A-B eingezoaen werden.

Dieses Vorbaben wird aemäff 8 57 der Zn-
ständigkeitsaesttzes vom 1. Änanst 1883 mit dem
Anfüaen hierdurch zur öffentlichen Kcuntiiiß ge¬
bracht, daß Einwendungen biergeae» iiinerbalb einer
mit dem 12. d. Mts . beginiienden Frist von vier
Wochen bei dem Magistrate schriftlich einzureichen,
oder im Ratbbouse, Zimmer Ro. 51, znm Proto¬
koll z» erklären sind.

Eine Zeichnung liegt a» der genannten Stelle
zur Einsicht aus. *

Wiesbaden , den7. Juni 1902.
Der Oberbürgermeister. In Vcrtr.: Körner.

Bckanntmachnng.
DaS zwischen der Ludwig - u . .Harting-

straffe lieqeiide eingefriedigte städtische
Grundstück soll vom 1. Auli d. I . ab ans
unbestimmte Zeit au einen Tüncher oder
Maurer verpachtet werden.

Schriftliche oder mündliche Angebote werden
bis spätestens den 20 . Juni d. I . im
Rathhaus , Zimmer No . Kl, in den Vor-
iiiittaasdienststnndeii entaepengeiiommen. *

Wiesbaden , den5. Juni 1902.
Der Magistrat.

Kaufmännische Fortbildungsschule.
Durch Bekanntmachungvom 1. April d. I.

bat der Magistrat die hiesigen Handeltreibendei,
aufgesordert, alle von ihnen beschäftigten, »ach dem
Ortsstatut schulpflichtigeu Personen, die seit dem
1. Januar d. I . bei ihue» eingetreten sind, binnen
sechs Tagen nach der ersten Veröffeiitlichniig der
Aiifforderuiig und alle in der Folge eintreteiide»
schulpflichligen Personen spätestens am sechsten
Tage nach deren Annabnie, zuin Eintritt in die
Fortbildiingsschiile in, Rathhause, Zimmer No. 3,
anzumelden.

Wir geben dies wiederholt bekannt mit dem
Bemerken, daß bei Unterlassung der vorgeschriebeneii
Anmeldung von uns Strafantrag gestellt werden.

Wiesbaden , den 14. Mai 1902. *
Der Schulvorstand.

Die Stenerzettel für das Rcchiinngsjahr 1902
werde» soeben ansgetraacn.

Die Erhebung der i . Rate erfolat vom9. Juni
ab straßenweise nach dem auf dem Steucrzeltel an¬
gegebenen Hebeplan.

Die Hebetage sind nach den AnfangöbUch-
staben der Straffen wie folgt festgesetzt:

T. M N am 19., 20. Juni,
OPQR am 21., 23., 24. Juni,
8TUV  am 25., 26., 27. J »»i.
W Y Z und außerhalb des Stadtberings

am 28. und 80. Jiliii.
Es liegt im Interesse der Steuerzahler, daß

sic die voraeschriebeiieii Hebetage benutze,,, nur
dann ist rasche Beförderung möglich. *

Wiesbaden , 6. Jiini 1902.
Städtische Steuerkaffe,

RatbbaiiS. Erdgeschoß, Zimmer 17.

Accise -Rückvergütung.
Die Accise-Rückvergütungsbeträge aus vorigem

Monat sind zur Zahlung angewiesen und können
gegen Emvfangsbestätigiina im Laufe dieses Monat?
in derAbfertianiigsstelle, Rengaffe 6a . Part ., Ein¬
nehmerei, während der Zeit von 8 Vorm, bis
1 Nachm, und 3—6 Nachm, in Empfang genommenwerde».

Die bis znm 80. d. M. Abends nicht erhobenen
Acciie-Rückvergiitiingeii werden den Empfangs¬
berechtigten abstiglichPostporto durch Postanweisung
übersandt werden. *

Wiesbaden , den 10. Juni 1902.
Städt . 2leeise-Amt.

Nassauische Landesbibliothek.
Verzeichniss der neu hinzugekommenen Bücher,
die vom 16. Juni 1902 an im Lesezimmer aus¬
gestellt sind und dort vorausbestellt werden

können.
Zeitschrift für Bücherfreunde. Jahrg . 5.

Bd. 1 u. 2. Bielefeld 1901 u. 1902. Revue,
Deutsche, Eine Monatsschrift. Jahrg . 1901,
Theil 3 u. 4. Jahrg . 1902, Theil 1. Stuttg.
1901 u. 1902. Jahrbücher , Preussische, Bd. 107.
Berlin 1902. Mirbt, Carl, Der Toleranzantrag
des Centrums. A. 2. Lpz. 1902. Huber, V. A.,
Ausgewählte Schriften über Socialreform u. Ge¬
nossenschaftswesen. Berlin 1894. Lassalle,
Ferdinand, Briefe an Karl Marx u. Friedr.
Engels 1849—1862 (Bd. 4 von: Aus d. litterar.
Nachlass von IC. Marx, F. Engels u. F. Lassalle).
Stuttg. 1902. Mühlbrecht,Uebersicht d. gesammt.
staats- u. rechtswissenschaftlichenLitteratur des
Jahres 1901. Jahrg . 34. Berlin 1902. Köhler,
J, . u. Willy Scheel, Die Carolina u. ihre Vor¬
gängerinnen. Bd. 2. (Die Bambergisehe Hals¬
gerichtsordnung). Halle a. 8. 1902. Bierbrauer,
Th., Ortsgesetze v. Wiesbaden über d. direkten
u. indirekten Gemeindeabgaben. A. 2. Wiesb.
H. Staadt. 1902. Allfeld, Philipp, Kommentar
zu den Gesetzen vom 19. Juni 1901, betreff, das
Urheberrecht an Werken d. Litteratur u. d. Ton¬
kunst u. über d. Verlagsrecht. München 1902.
Entscheidungendes Reichsgerichts in Civilsachen.
Bd. 49. Lpz. 1902. Fischer, Kuno, Geschichte
d. neueren Philosophie. Bd. 8, Theil 1 u. 2.
Ileidelb. 1901 u. 1902, Molsberg, Paul A„ Frei¬
herr v., Streifzüge in’s Gebiet d. Philosophie ii.
Naturwissenschaften. Bd. 1 u. 2. Wiesbaden,
R. Bechtold & Co. 1901. Mau, Aug., Catalog
ä, Bibliothek d. Kaiser], Deutschen archäolog.
Instituts in Rom. Bd. 2. Rom 1902. Mitteilungen
d. Deutschen archäologisch, Instituts . Römische
Abth. Bd. 15 u. 16. Rom 1901u. 1902. Singer,
Hans Wolfg., Geschichted. Kupferstichs. Magde¬
burg 1894. Meyer, Eduard, Geschichte d. Alter¬
thums, Bd. 3. (Das Perserreich u. die Griechen
bis 448 v. Chr.) Stuttgart 1901. Heisterbergk,
Beruh., Die Entstehung d. Colonats. Lpz. 1876.
Aeta Borussica, Die Behördenorganisation u. die
allgem. Staatsverwaltung Preussens im 18. Jahr¬
hundert. Bd. 3. (1718—1723) u. Bd. 6. Theil 1
u. 2 (1740—1745). Berlin 1901. Geschenk der
h'önigl. PreussiBchen Akademie d. Wissenseh. in
Berlin. Tetznor, Franz, Die Slawen in Deutsch¬
land. Beiträge z. Volkskunde. Braunschw. 1902.
Schaube, Kolm., Zur Entstehung der Stadtver-
fnssung von Worms, Speier u. Mainz. Breslau
1892. Deutschmann, Karl, Die Rheinlande vor
der französ. Revolution. Neuss 1902. Führer
durch das städtische historische Museum zu
Frankfurt a. M. Bearb. von F. Quilling. A. 2.
Frankfurt a.M. 1902. Geering, Traugott , Handel
und Industrie der Stadt Basel. Zunftwesen und
Wirthschaftsgeschichto bis z. Ende des 17. Jahr¬
hunderts. Basel 1886. Schirrmacher, Friedr.
Wilh., Geschichte v. Spanien. Bd. 7. (1492 bis
1516). Gotha 1902. Freystedt, Karoline, Freiin v.,
Erinnerungen aus dem Hofleben. Heidelb. 1902.
Gesell, v. Prof. Dr. Zinsser. Köster, Alb., Gott¬
fried Keller. Sieben Vorlesungen. Lpz. 1900.
Bilder aus vergangener Zeit nach Familien¬
papieren. Theil 1 (Peter Peel), Theil 2 (Bilder
aus K. Lüdekings Leben). Hamb. 1884u. 1887.
Who’sWho in Amerika,A biographical Dictionary
of notable living men eto. Chicago 1901—1902.
Koch, David, Wilhelm Steinhausen. Heilbronn
1902. Krapotkin, Peter Fürst , Memoiren eines
Revolutionärs. Bd. 1 u. 2. Stuttg. 1900. Gesch.
v. Frau Elisab. Krahnstöver. Loftus, Augastus,
The diplomates reminiscences1837—1862. Vel. 1
u. 2. Lpz. 1892. Goethe. Werke, Hempel’sche
Ausgabe. Theil 1—36. Beil. 1889 ff. Jordan,
Wilh , Strophen u. Stäbe. Franltf. a. M. 1871.
Reeder, Friedrich, Lyrische u. epische Gedichte.
Berl. o. J . Hegner, U., Auch ich war in Paris.
Bd. 1—3. Winterthur 1803—1804. Lichtenberg,
Nachlass, Aufsätze, Gedichte etc. Herausg. von
A. Seitzmann. Weim. 1899. Lftuff, Jos ., Die
Geisslerin. Köln 1901. Steinhausen, Heinrich,
Die neue Bizarre oder Hermann Hederichs des
Jüngeren verfehlter Beruf. Wittenberg 1890.
Schubin, Ossip. Con fiocchi! Roman. A. 4.
Dresden o. J . Gosch, von Professor Dr. Zinsser.

Florschütz, B„ Familie Brever. Wiesbaden,
G. Quiel 1902. Falke, Gustav, Auswahl a. seinen
lyrischen Dichtungen. Hamb. 1900. Grimm,
Herrn., Fragmente. Berlin 1900. Klaiber, Th.
u. Otto Lyon, Dio Meister des deutsch. Briefes.
Bielefeld 1901. Bobertag, Felix, Geschichte des
Romans. Bd. 1. Hälfte 1. Berl. 1876. Goebel-
becker, L. F., Das rechenunterrichtliehe Sach-
prinzip in seiner hist. Entwicklung. Wiesbaden,
Nemnich 1901. Annalen, Mathematische, Bd. 55.
Lpz. 1902. Schmidt, F ., Photogr . Fehlerbuch.
Theil 1. Karlsruhe, Otto Nemnich 1895. Schmidt,
F., Compendium der praktischen Photographie.
A. 8. Wiesb., Nemnich 1902. Dahlen, H. W.,
Die ehemaligen Verhältnisse des italienischen
Weinbaues 1902. Geschenk des Verfassers.
Mioskowski, Aug. von, Dio Verfassung der
Land-, Alpen- u. Forstwirthschaft der deutschen
Schweiz. Basel 1878. Eisenbahn - Technik der
Gegenwart. Bd. 3, Theil 1 (Die Unterhaltung
der Eisenbahnen). Wiesb., 0. W. Kreidel 1901.
Zeitschrift für Medizinal-Beamte, Jahrgang 14,
Berlin 1901. Gesch. v. Herrn Dr. M. Ohlemann.
Jahresbericht über die Fortschritte auf dem
Gebiete der Geburtshilfe u. Gynäkologie. Jahr¬
gang 14. Wiesbaden, J . F . Bergmann 1901.
Centralblatt für allgemeine Gesundheitspflege.
Jahrg . 19, 20. Bonn 1900 u. 1901. Archiv für
pathologische Anatomie etc. Bd.166. Berl. 1901.
Archiv für Gynaeltologie. Bd. 65. Berl. 1902.
Krafft-Ebing, R. v., Psychopathie sexualis. A. 11.
Stuttg. 1901. Arbeiten aus d. bacteriologischen
Institut der technisch. Hochschule zu Karlsruhe
Bd. 1 u. 2. Wiesb., Nemnich 1897 u. 1901.

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens6.25 bis Cob-

lenz, 8, 9.25(Schnellfahrt „Borussia“ u. „Kaiserin
Auguste Victoria“), 9.50 i'Schnellfahrt „Hansa“
und Niederwald“), 10.20, 11.20 (Schnellfahrt
„Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser und
König“), 12.50 bis Köln. Mittags 3.20 (nur an
Sonn- u. Feiertagen) bis Bingen, 4.20 bis Neuwied;
Abends6.20, 6.35 (Güterschiff) bis Bingen. Nach¬
mittags 2.25 bis Mannheim. Morgens 10.20 bis
Düsseldorf und Rotterdam. Gepäckwagen Von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens t 'h Uhr.
Billets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F329

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: ,!. Chr. Glücklich,

Wilhelmstrasse 50.) F 330
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newvork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „Hohcnzollern“ nach Genua 13. Juni 1 Uhr
Nm. von Neapel. S.-D. „Aller“ nach Genua,
12. Juni 7 Uhr Nm. von Neapel. D. „Cassel“
nach Bremen, 11. Juni 11 Uhr Nm. in Bremer¬
haven. D. „Breslau“ nach Bremen, 11. Juni
2 Uhr Nachm, von Baltimore. D. „Barbarossa*
nach Bremen, 12. Juni 12 Uhr Mittags von New-
York. D. -Brandenburg“ nach Baltimore, 12. Juni
9'/i Uhr Nachm. Borkum-Riff passirt. — Cuba-,
Brasil- und La Plata-Linien: D. „Halle“ nach
Lissabon,Rotterdam, Antwerpen,Bremen,11. Juni
von Bahia. D. „Heidelberg“ nach Brasilien,
11. Juni von Lissabon. D. „Stolberg“ nach Cuba
und Mexico, 12. Juni von Corunna. D. „Crefeld“
nach La Plata, 13. Juni Berkum-Riff passirt. —
Ost-Asien- und Australien-Linien : D. „Prinzess
Irene“ nach Bremen, 11. Juni von Genua. D.
„Preussen“ nach Bremen, 11. Juni in Hongkong.
D. „Prinz Heinrich“ nach Ost-Asien, 11. Juni in
Hongkong. D. „Kiautschou“(Kamburg-Amerika-
Linie) nach Ost-Asien, 13. Juni in Neapel. I).
„Bayern“ nach Ost-Asien, 13. Juni in Antwerpen.
D. „Freiburg“ nach Hamburg, 12. Juni in Ham¬
burg. D. „Marburg“ nach Hamburg, 12. Juni
von Saigon. D. „Weimar“ nach Bremen, 13. Juni
von Genua. D. „Gera“ nach Australien, 13. Juni
in Aden. D.„Stuttgart “nach Australien, 12.Juni
in Antwerpen. — Truppon-Transport : D. „Main“
nach Ost-Asien, 13. Juni in Shanghai.

Red Star Line.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden: Wilhelm Bickel,

Langgasse 20.) F329
Antwerpen-Newyork- Dienst. D. „Zeeland“

am 4. Juni von Newyork nach Antwerpen ab¬
gegangen. D. „Vnderland“ am 7. Juni von Ant¬
werpen nach Newyork abgegangen. D. „Kensir.g-
tor.“ am 7. Juni in Antwerpen von Newyork
angekommen. D. „Southwnrk“ am 10. Juni in
Newyork von Antwerpen angekommen. — Ant¬
werpen- Philadelphia - Dienst. D. „Switzerland“
am 4. Juni in Philadelphia von Antwerpen ange¬
kommen. I). „Nederlnnd“ am 5. Juni von Ant¬
werpen nach Philadelphia abgogangen. D.
„Pennland“ cm 10. Juni in Antwerpen vonPhiladelphia nngekonimon.

and Berl«, bet & 6 <Sfllenbeto 'ldbfn Hof-Buchdruckerei tn Wiesbaden.
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